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Vorläufige Einstellung der Zahlung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem zweiten 
Buch-Sozialgesetzbuch (SGB II) - - -·- - . 

Sehr geehrte Frau , 

Ihre Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes wurden gemäß § 40 Absatz 2 Nummer 4 zweites Buch Sozi-
algesetzbuch (SGB II) in. Verbindung mit § 331 Drittes Buch Sozialgesetzbuch (SGB III) vorläufig ganz eingestellt. 

Ihre Leistungen wurden vorläufig eingestellt. 

Ihre SGB II Leistungen werden ab dem 01.06.2016 zunächst vorläufig eingestellt. 

Mit liegen Informationen vor, dass Sie mit Herr  zusammen wohnen und eine Verantwortungs-
und Einstandsgemeinschaft bilden. 

Sollten Sie weiter Leistungen nach dem SGB II benötigen, müssen Sie gemeinsam einen SGB II Antrag stellen. 
Vereinbaren Sie dann ggfls. über Zimmer 30 des Jobcenters einen Antragstermin. 

Ich habe mir eine Frist bis zum 20.05.2016 notiert. 

Die vorläufig· eingestellten laufenden Leistungen werden unverzüglich nachgezahlt, soweit der Bescheid, aus dem 
sich der Anspruch ergibt, zwei Monate nach der vorläufigen Einstellung der Zahlung nicht mit Wirkung für die Ver-
gangenheit aufgehoben wird. 
Über das Ergebnis dieser Prüfung werden Sie gesondert informiert. 
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Bedalfsgemeinschaft 355021/0022949 

Mit freundlichen Grüßen 

Jobcenter Mä~ischer Kreis 

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift wirksam. 

Anlagen 
Rückantwort 
Gesetzestexte zu Ihrer Information 
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(1) 

(2) 

Gesetzestexte zu Ihrer Information 

Auszug aus dem Zweiten Buch 80zialgesetzbuch (8GB 11) 

§408GB 11 

Anwendung von Verfahrensvorschriften 

Für das Verfahren nach diesem Buch gilt das Zehnte Buch. Abweichend von Satz 1 gilt § 44 Absatz 4 Satz 
1 des Zehnten Buches mit der Maßgabe, dass anstelle des Zeitraums von vier Jahren ein Zeitraum von 
einem Jahr tritt. 

Entsprechend anwendbar sind die Vorschriften des Dritten Buches über 

1. die vorläufige Entscheidung (§ 328) mit der Maßgabe, dass auch dann vorläufig entschieden werden' 
- ----- - -_. ~ ---kann;·wenn-die-Gültigkeit-einer Satzungoder-einer anderenim-Rang-unter-einem Landesgesetz 

. stehenden Rechtsvorschrift, die nach § 22a Absatz 1 und dem dazu ergangenen Landesgesetz 
erlassen worden ist, Gegenstand eines Verfahrens bei einem Landessozialgericht, dem 
Bundessozialgericht oder einem Verfassungsgericht ist; 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

2. die Aufhebung von Verwaltungsakten nach § 330 Absatz 1 mit der Maßgabe; dass bei der 
Unwirksamkeit einer Satzung oder einer anderen im Rang unter einem Landesgesetz stehenden 
Rechtsvorschrift, die nach § 22a Absatz 1 und dem dazu ergangenen Landesgesetz erlassen worden 
ist, auf die Zeit nach der Entscheidung des Landessozialgerichts abgestellt wird; 

3. die Aufhebung von Verwaltungsakten (§ 330 Absatz 2, 3 Satz 1 und 4); 
4. die vorläufige Zahlungseinstellung nach § 331 mit der Maßgabe, dass die Träger auch zur teilweisen 

Zahlungseinstellung berechtigt sind, wenn sie von Tatsachen Kenntnis erhalten, die zu einem 
geringeren Leistungsanspruch führen; 

5. die Erstattung von Beiträgen zur Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung (§ 335 Absatz 1, 2 und 5). 

§ 50 Absatz 1 des Zehnten Buches ist mit der Maßgabe anzuwenden, .dass Gutscheine in Geld zu erstatten 
sind. Die leistungsberechtigte Person kann die Erstattungsforderung auch durch Rückgabe des Gutscheins 
erfüllen, soweit dieser nicht in Anspruch genommen wurde. Eine Erstattung der Leistungen nach § 28 
erfolgt nicht, soweit eine Aufhebungsentscheidung allein wegen dieser Leistungen zu treffen wäre. 

Abweichend von § 50 des Zehnten Buches sind 56 Prozent der bei der Berechnung des 
Arbeitslosengeldes 11 und des Sozialgeldes berücksichtigten Bedarfe für Unterkunft nicht zu erstatten. Satz 
1 gilt nicht in den Fällen des § 45 Absatz 2 Satz 3 des Zehnten Buches, des § 48 Absatz 1 Satz 2 Nummer 
2 und 4 des Zehnten Buches sowie in Fällen, in denen die Bewilligung lediglich teilweise aufgehoben wird. 

§ 28 des Zehnten Buches gilt mit der Maßgabe, dass der Antrag unverzüglich nach Ablauf des Monats, in 
dem die Ablehnung oder Erstattung der anderen Leistung bind~nd geworden ist, nachzuholen ist. 

--------- -

Für die Vollstreckung von Ansprüchen der in gemeinsamen Einrichtungen zusammenwirkenden Träger 
nach diesem Buch gilt das Verwaltungs-Vollstr~ckungsgesetz des Bundes; im Übrigen gilt § 66 des 
Zehnten Buches. 

Auszug aus dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch (8GB 111) 

§ 3318GB 111 

Vorläufige Zahlungseinstellung 

(1) Die Agentur für Arbeit kann die Zahlung einer laufenden Leistung ohne Erteilung eines Bescheides 
vorläufig einstellen, wenn sie Kenntnis von Tatsachen erhält, die kraft Gesetzes zum Ruhen oder zum 
Wegfall des Anspruchs führen und wenn der Bescheid, aus dem sich der Anspruch ergibt, deshalb mit 
Wirkung für die Vergangenh'eit aufzuheben ist. Soweit die Kenntnis nicht auf Angaben desjenigen beruht, 
der die laufende Leistung erhält, sind ihm unverzüglich die vorläufige Einstellung der Leistung sowie die 
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dafür maßgeblichen Gründe mitzuteilen, und es ist ihm Gelegenheit zu geben, sich zu äußern .. 

(2) Die Agentur für Arbeit hat eine vorläufig eingestellte laufende Leistung unverzüglich nachzuzahlen, soweit 
der Bescheid, aus dem sich der Anspruch ergibt, zwei Monate nach der vorläufigen Einstellung der 
Zahlung nicht mit Wirkung für die Vergangenheit aufgehoben ist. 
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